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Artenschutz: 
 
Artenschutzrechtliche Bedenken zum Bebauungsplan „Hinter der Hofwies II“ in der 
im Grünordnungsplan und Umweltbericht vom 14.10.2015 vorgelegten Fassung 
bestehen seitens der Artengruppe Fledermäuse nicht – zumal planerische 
Anregungen aus der „Potentialermittlung Fledermäuse“ in die Planungen 
eingeflossen sind. 
Die Planung berücksichtigt die Belange des Fledermausschutzes.  

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG bestehen nicht.  
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